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Einführung 

A. Einleitung 

I. Regelung im EGV - Begriff und Eigenart der Richtlinie 

Richtlinien' werden in Art. 249 Abs. I EGV2 neben Verordnungen und Ent-
scheidungen als eine mögliche Form des sekundären Gemeinschaftsrechts3 ge-
nannt. Art. 249 Abs. 3 EGV spricht ihnen eine verbindliche Wirkung gegenüber 
jedem Mitgliedstaat, an den sie gerichtet sind, hinsichtlich des zu erreichenden 
Zieles zu. Die Wahl der Form und Mittel (zur Erreichung eben jenes Zieles, bzw. 
Ergebnisses4) bleibt jedoch den innerstaatlichen Stellen überlassen. Der Erlaß 
einer Richtlinie ist somit lediglich der erste Teil eines zweistufigen Rechts-
setzungsverfahrens, auf den in der zweiten Stufe im Regelfall ein mitgliedsstaat-
licher Umsetzungsakt folgt. 5 Die Richtlinie erzeugt damit dem Grundsatz nach 

I Art. 161 Abs. 3 EAGV ist mit Art. 249 Abs. 3 EGV wortgleich. Der Richtlinie des EGV 
und EAGVentspricht im EGKSV die Empfehlung in Art. 14 Abs. 3, auf welche die Richt-
linie im übrigen zurückgeht, vgl. Dendrinos, Direktwirkung, 5. Die Empfehlung ist in ihren 
Rechtswirkungen mit der Richtlinie identisch, kann allerdings auch an einzelne gerichtet 
sein. Soweit eine Empfehlung an Mitgliedstaaten gerichtet ist, ist sie das genaue Gegenstück 
der Richtlinie, EuGH, Rs. C-221 / 88, Sig. 1990,1-495, Rn. 21; Schlußanträge GA Mischo zur 
Rs. C-221/88, Sig. 1990,1-495, Nr. 34 ff.; Grabitz, in Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der 
Europäischen Union, Art. 189, Rn. 53. Aufgrund der geringen Bedeutung der EAG-Richtlinie 
und der EGKS-Empfehlung behandelt diese Arbeit allein die Richtlinie der EG. Die Ergeb-
nisse sind aber aufgrund der Parallelität der Rechtswirkungen auf die anderen Instrumente 
übertragbar. Siehe zur Richtlinie der EG und ihren Rechtswirkungen allgemein insbesondere: 
Barav, Rapport General, XVIII. FIDE Kongress, 1998; GelIermann, Beeinflussung; Prechal, 
Directives; N. Weber, Richtlinie. 

2 In der vorliegenden Arbeit wird grundsätzlich die Numerierung des EGV in der Fassung 
des Amsterdamer Vertrages verwandt. 

3 Vgl. zur Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Gemeinschaftsrecht bei-
spielsweise Koenig I Haratsch, Europarecht, Rn. 225 ff.; Ruffert, in: Calliess / Ruffert (Hrsg.), 
EUV /EGV, Art. 249, Rn. 2 ff.; Streinz, Europarecht, Rn. 2 ff. 

4 lpsen, FS Ophüls, 67 (72 ff.) hat bereits sehr früh durch einen Rechtssprachenvergleich 
nachgewiesen, daß der Begriff "Ziel" in der deutschen Fassung nicht ganz frei von Einwän-
den ist, und es besser "Ergebnis" heißen sollte. 

5 EuGH, Rs. C-298/89, Sig. 1993,1-3605, Gibraltar/Rat, Rn. 16; Geiger, EUV /EGV, 
Art. 249, Rn. 8, Grabitz, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 189, Rn. 51; Biervert, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 249, Rn. 23. 
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allein Rechtswirkungen im Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und den Mit-
gliedstaaten als Rechtssubjekten des europäischen Gemeinschaftsrechts in seiner 
im Völkerrecht wurzelnden Ausprägung einer zwischenstaatlichen Rechtsord-
nung.6 Den innerstaatlichen Stellen bleibt es überlassen, wie diese zwischenstaat-
lichen Verpflichtungen in die innerstaatliche Rechtsordnung übersetzt und da-
durch Rechte und Pflichten von Individuen begründet werden.7 Die Richtlinie 
steht somit in einer Art "Grenzzone" zwischen Gemeinschaftsrecht und staatli-
cher Rechtsordnung.8 

Die Gemeinschaft ist nur im Rahmen der ihr im EGV zugewiesenen Befugnisse 
und gesetzten Ziele zum Erlaß von Rechtsakten berechtigt, Art. 5 Abs. 1 EGV 
(Prinzip der begrenzten Ermächtigung).9 Art. 249 EGV beinhaltet selber keine sol-
che Kompetenzzuweisung, sondern beschreibt lediglich die möglichen Handlungs-
formen und deren jeweilige Rechtsfolgen. \0 Es bedarf zum Erlaß einer Richtlinie 
also immer einer besonderen Kompetenzgrundlage. Welches Verfahren beim Erlaß 
einer Richtlinie zu beachten ist, richtet sich nach der jeweiligen Kompetenznorm 
in Verbindung mit den Art. 250 bis 252 EGY. Nach Art. 253 EGV sind Richtlinien 
mit Gründen zu versehen und müssen auf die nach dem Vertrag vorgesehenen Vor-
schläge und Stellungnahmen Bezug nehmen. Sofern Richtlinien nach dem Verfah-
ren des Art. 251 EGV verabschiedet werden oder an alle Mitgliedsstaaten gerichtet 
sind, sind sie seit der Änderung des EGV durch den Vertrag von Maastricht im 
Amtsblatt der EG zu veröffentlichen, Art. 254 Abs. 1 und 2 EGY. 11 

11. Bedeutuug der Richtlinie als Instrument 
der europäischen Integration 

Wesentliches Element der europäischen Integration als rechtlichem Prozeß ist 
die Harmonisierung der nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, inso-
weit sich deren Unterschiedlichkeit auf das Funktionieren des gemeinsamen Mark-

6 Mit Jarass, NJW 1990,2420 kann zwischen an die Mitgliedstaaten, an Organe und Insti-
tutionen der Gemeinschaften sowie an Gemeinschaftsbürger und innerstaatliche Stellen 
gerichtete Normen des Gemeinschaftsrecht unterschieden werden. Richtlinien enthalten 
dabei prinzipiell allein an die Mitgliedstaaten gerichtete Normen, was in der Formulierung 
"Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet" deutlich wird. 

7 Mit Ipsen, Gemeinschaftsrecht, 458 kann man dies als "gestufte Verbindlichkeit" 
bezeichnen. 

8 Ophüls, FS Riese, 19. 
9 Grabitz, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 189, Rn. 4; 

Kraußer; Prinzip begrenzter Ermächtigung; Oppermann, Europarecht, Rn. 513, 656; Biervert, 
in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 249, Rn. 12. 

10 Hetmeier; in: Lenz, EGV, Art. 249 Rn. 2. 
11 Vgl. zu den Verfahrensfragen Kluth, in: Calliess I Ruffert (Hrsg.), EUV IEGV, Art. 250 

bis 252; Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV IEGV, Art. 253; Streinz, Europarecht, 
Rn. 438 ff. 
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tes auswirkt. 12 Da die Richtlinie grundsätzlich von den Mitgliedsstaaten allein ver-
langt, ihr nationales Recht den Zielen der Richtlinie entsprechend anzupassen, die-
ses jedoch nicht ersetzt, ist sie als Regelungsinstrument in den Bereichen von be-
sonderer Bedeutung, bei denen eine Rechtsangleichung oder -Harmonisierung zur 
Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft hinreichend ist, und in denen es nicht 
auf eine völlige Rechtsvereinheitlichung ankommt,13 die im Unterschied zur 
Richtlinie nur durch eine Verordnung erreicht werden kann. 14 Die Auswahlfreiheit 
im Hinblick auf Formen und Mittel der Umsetzung von Richtlinien erlaubt zumin-
dest teilweise die Erhaltung der dogmatischen Struktur der nationalen Rechtsord-
nungen. 15 Ungeachtet dessen weisen Richtlinien mitunter eine sehr hohe Rege-
lungsintensität auf, wenn der Vereinheitlichungsbedarf besonders hoch iSt. 16 Trotz-
dem kann die Richtlinie auch hier als Regelungsinstrument geeignet sein, wenn 
nicht Rechtseinheitlichkeit im Sinne einer einzigen, grenzüberschreitenden Rechts-
ordnung erforderlich ist, sondern sich Zuordnungsprobleme bei grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten entweder nicht stellen, oder diese mit den Regeln des inter-
nationalen Privat- oder Verwaltungsrechts zufriedenstellend gelöst werden kön-
nen. 17 Dann genügt die materielle Gleichheit oder Ähnlichkeit des rechtlichen 
Ordnungsrahmens den Anforderungen des gemeinsamen Marktes, ohne daß es 
auch einer formellen Identität bedarf. In Fällen, in denen eine solche Konstellation 
typischerweise gegeben ist, sieht die jeweilige Kompetenzvorschrift häufig allein 
den Erlaß von Richtlinien vor. 18 Bei den Vorschriften, bei denen ein Wahlrecht der 
Gemeinschaftsorgane im Hinblick auf die Handlungsform besteht, sind nach einer 
Erklärung des Europäischen Rates zu Art. 5 Abs. 3 EGV Richtlinien gegenüber 
Verordnungen, und Rahmenrichtlinien gegenüber Detailregelungen, bevorzugt zu 
verwenden. 19 Daraus folgt die in der Rechtssetzungspraxis der Gemeinschaftsor-
gane überragende Bedeutung der Richtlinie im Vergleich mit den anderen Hand-
lungsformen des Art. 249 EGV.2o 

12 V gl. Art. 3 h), 94 EGY. 
13 Dendrinos, Direktwirkung, 20 ff.; Grabitz, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Eu-

ropäischen Union, Art. 189, Rn. 51; Prechal, Directives, 3; Scherzberg, Jura 1992, 572 
(575 f.); Schuster, EWG-Richtlinie, 56 ff. 

14 V gl. etwa Leible, Wege, 264. 
15 Ipsen, Gemeinschaftsrecht, 455. 
16 Ipsen, Gemeinschaftsrecht, 459. Ruffert, in Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV IEGV, 

Art. 249, Rn. 45. 
17 In solchen Fällen kommt einer Richtlinie dann der Charakter eines Modellgesetzes zu. 
18 Siehe beispielsweise Art. 46 Abs. 2,47 Abs. 2, 52 Abs. 1,94 EGV. 
19 V gl. Erklärung zu Artikel 100a des EWG-Vertrages, Schlußakte der Einheitlichen Euro-

päischen Akte, ABI. 1987 L 169/24; Nr. 6 des Protokolls über die Anwendung der Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zum Vertrag über die Europäische 
Gemeinschaft sowie Edinburgh Europäischer Rat, Bulletin der EG, 12/1992, 15. Vgl. zudem 
Calliess in Calliess 1 Ruffert (Hrsg.), EUV IEGV, Art. 5, Rn. 50 zur Ansicht der Kommission. 

20 Göfz, NJW 1992,1849. 


